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Leser fragen

Frage: Im Januar 1961 erhielt ich eine
Oellieferung und einige Tage später die
entsprechende Rechnung. Im September
1964 erhielt ich eine Nachrechnung für Fr.
100.— mit dem Hinweis, die erste Rechnung

hätte einen Multiplikationsfehler
enthalten. Muss ich diese Nachfaktura tatsächlich

bezahlen? J.M.

Antwort: Zu dieser Angelegenheit stellen

wir sachlich folgendes fest:

Die Berichtigung (Nachfaktura) ist somit
innerhalb der gesetzlichen Frist erfolgt. Auf
Grund dieser materiellen und gesetzlichen
Tatsachen können wir nicht anders, als
Ihnen die Bezahlung der restlichen Schuld
von Fr. 100.— zu empfehlen. Es wird Ihnen
dies viel Aerger ersparen. R.P.

(Fortsetzung auf Seite 443)

1. Die Rechnung der Firma X, vom 9. Jan.
1961 enthält offensichtlich einen
Multiplikationsfehler.

2. Die Nachfaktura vom 16. Sept. 1964

berichtigt diesen Fehler. Es handelt sich
somit nicht um einen Preisaufschlag, wie
Sie vermuten.

3. Gemäss Art. 24 (letztes Alinea) des
Schweiz. Obligationenrechtes (OR) «hindern

blosse Rechnungsfehler die
Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind
aber zu berichtigen.» — Die genannte
Nachfaktura ist eine Berichtigung der
ersten Faktura gemäss dem soeben
zitierten Passus.

4. Gemäss Art. 128 OR «verjähren die
Forderungen mit Ablauf von 5 Jahren für:
1. Vermiet-, Pacht- und Kapitalzinse, so-

wiefür andere periodische Leistungen;
2. Aus Lieferung von Lebensmitteln, für

Beköstigung und für Wirtsschulden;
3. Aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf

von Waren, ärztlicher Besorgung,
Berufsarbeiten von Anwälten,
Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren,
Arbeit von Angestellten, Dienstboten,
Taglöhnern und Arbeitern».

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon, 8050 Zürich 11

Verkaufsbüro in 8055 Zürich 3, Goldbrunnenstrasse 144 sowie Büros und
Werkstätten in Basel-Münchenstein, Biel Chur, Frauenfeld, Freiburg, Genf,
Lausanne, Lugano, Luzern, Ollen, Sitten und St. Gallen

70 Jahre Erfahrung
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